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By Mr  Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 13: [Grundsatz der Solidarität]

Die in diesem Kapitel genannten Politiken der Union und ihre Umsetzung unterliegen, auch in

finanzieller Hinsicht, dem Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwort-

lichkeiten unter den Mitgliedstaaten. Die aufgrund der Bestimmungen dieses Kapitels angenomme-

nen Rechtsakte der Union enthalten immer, wenn dies erforderlich ist, entsprechende Bestimmun-

gen für die Anwendung dieses Grundsatzes.

Explanation:

Der Grundsatz der Solidarität ergibt sich aus den allgemeinen Vertragsvorschriften und gilt

für alle Politikbereiche der Union. Er bedarf aus diesem Grund keiner gesonderten Nennung

im Bereich Justiz und Inneres. Spezielle Bestimmungen können ggfs. sekundärrechtlich

eingeführt werden.


